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Erstes Blatt.

Amtlicher Teil.
»ekalmtma- ung

über die Festsetzung von Preisen für Gemüse,
Zwiebeln und Sauerkaut.

Vorn 25. Januar 1916.
S Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 11.

November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 752 ) wird über die
.Regelung der Preise für Gemüse, Zwiebeln und Sauer-
Iftaut folgendes bestimmt:
m Artikel  I.

f Die Nummer I und II der Bekanntmachung vom 4.
-v Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 803 ) erhalten folgende
Fassung:
tÄ Beim Verkaufe durch den Erzeuger oder Hersteller an
Kren Handel dürfen folgende Preise frei ab nächster Ver-
. odestelle (Bahn oder Schiff) für 50 Kilogramm beste
ttDare nicht überschritten werden:

Zur Weißkohl (Weißkraut ) . 4,00 M
* Rotkohl (Blaukohl ) . 6,50 „

Wirsingkohl (Savoyerkohl ) . 6,50
ifc

,fl*„ Grünkohl (Braun - oder Krauskohl ) . . 6,00
__ „ Kohlrüben (Steckrüben , Wruken od.Dotschen)

a) für weiße Kohlrüben . 2,50
d m d) „ gelbe „ . 3,50”
ll » Mohrrüben (rote und gelbe Speisemöhren,

auch gelbe Rüben genannt)
^ a) lange Speisemöhren

1. weißfleischige (sog. Pferdemöhren ) 3,00 „
2. rotfleischige Speisemöhren . . . 5,00 „

b) Karotten (kurze, rotfleischige) . . 8,00 „
Zwiebeln . 10.00 „
Sauerkraut (Sauerkohl ) . 12,00

Diese Preise schließen die bisher handelsübliche Ver¬
packung ein. Für Frostverpackung , die über das ae-
^̂ ohnliche Maß hinausgeht , können die Selbstkosten be-
^chnet werden . Bei Versendung in Säcken ist für den

Zuschlag von 40 Pfennig für je 50 Kilogramm
alasstg. Bei Sauerkraut verstehen sich die Preise ohne

; bleJM er  dürfen nur zum Selbstkostenpreise berechnet
INrd muffen , wenn Rückgabe vereinbart wird , zu diesem

»reise zurückgenommen werden.
Artikel II

rzDiese  Bestimmung tritt am 27. Januar 1916 in Kraft,
ißß Berlin,  den 25. Januar 1916.

Der Reichskanzler.
I . A. : Freiherr von Stein

* ^ *

Montabaur,  den 28 . Januar 1916.
Artikel I der Bekanntmachung vom 4. Dezbr . 15 ist

im Kreisblatt Nr . 7 von 1916 veröffentlicht worden.
Der König !. Landrat : Bertuch

Berlin,  den 7. Januar 1916.
Da die zurzeit bestehende Grenzsperre für die Ehe

schließung im Inlands sich aufhaltender russischer Unter¬
tanen Schwierigkeiten und Mißstände zur Folge hat , die
im öffentlichen Interesse unerwünscht sind , will ich hiermit
auf Grund des Art . 43 § 4 Ausführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuch die russischen Staatsangehörigen
bis auf weiteres allgemein von der Beibringung des in
Art . 43 § 2 a a . D . für die Eheschließung vorgeschriebenen
Zeugnisses ihres Heimatstaates befreien . Einer Befteiung
im einzelnen Falle bedarf es daher fernerhin nicht mehr.

Ich ersuche diesen Erlaß durch das Amtsblatt bekannt
zu machen.

Der Minister des Innern
gez. von Loebell

An die Herren Oberpräsidenten von Berlin und sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.

Wiesbaden,  den 19. Januar 1916.
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnis und

sorgfältigen Beachtung . Im Handbuche von Bender
4.  Auflage Seite 167 ist unter II. 1 — Allgemeine Be¬
freiungen — sofort  unter Hinweis auf den vorstehenden
Erlaß ein Vermerk einzutragen.

Ferner weise ich darauf hin , daß , wie die in der Zeit¬
schrift „Der Standesbeamte " Rr . 1/1916 Seite 1 abge¬
druckten Bestimmungen ergeben, das distriktspolizeiliche
bayerische Verehelichuugszeugnis für männliche Personen, die
m rechtsrheinischen Bayern heimatberechtigt sind, vom 1. Januar

1916 ab in Wegfall grkommen ist. Auch hierüber ist im
Sandbuche von Bender 4. Auflage Seite 179 t sofort ein
Vermerk einzutragen . In der Pfalz bestand diese Vor¬
schrift überhaupt nicht.

Die Herren Vorsitzenden der Kreisausschüsse ersuche ich,
die ländlichen Standesbeamten sofort  mit Anweisung zu
versehen und dafür zu sorgen, daß die vorstehenden Be¬
timmungen von ihnen auf das sorgfältigste beachtetwerden.

Der Regierungspräsident.
I . V . : v . Gizycki.

Montabaur,  dm 23. Januar 1916.
An die Herren Standesbeamten.

Vorstehendes gebe ich hiermit bekannt . Sie wollen im

Handbuch von Bender in beiden Fällen einen entsprechen¬
den Vermerk eintragen.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses:
Bertuch.

Bekanntmachung.
Nassauischer Zentralwaisenfonds.

Wirth 'sche Stiftung für arme Waisen.
Im Frühjahre lfd . Jahres gelangen die Zinsen des

Wrrth 'schen Stiftungs -Kapitals von 20000 M . aus dein
Rechnungsjahre 1915 im Betrage von 800 M . zur Ver¬
teilung.

Nach dem Testament des verstorbenen Landesdirektors
a. D . Wirth sollen die Zinsen einer gering bemittelten
Person «männlichen oder weiblichen Geschlechts) die früher
für Rechnung des Zentralwaisenfonds verpflegt worden
ist und die sich seit Entlassung aus der Waisenversorgung
stets untadelhaft betragen hat , frühestens fünf Jahre nach
dieser Entlassung als Ausstattung oder zur Gründung
einer bürgerlichen Niederlassung zugewendet werden.

Die an den Landeshauptmann zu Wiesbaden zu
richtenden Bewerbungen müssen Angaben enthalten:

1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers oder
der Bewerberin , namentlich seit Entlassung aus der
Waisenhausversorgung;

2. über deren damalige Beschäftigung;
3. über die geplante Verwendung der erbetenen Zu¬

wendung im Sinne der Stiftung.
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die seit¬

herige Beschäftigung und Führung der Bewerber und
Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen , insbesondere
des letzten Arbeitgebers beizufügen.

Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis , daß
nur solche, die vor dem 1. März 19 . 6 eingehen , berück¬
sichtigt werden können.

Wiesbaden , den 8. Januar 1916.
Der Landeshauptmann.

An die Herren Bürgermeister.
Dre seither m Gebrauch gewesenen Formulare zu

den Zu - und Abgan gslisten  sind fortan nicht mehr
zu verwenden . Es ist ein neues Formular  ent¬
worfen , und der hiesigen Kreisblatt -Druckerei  die
Anfertigung übertragen worden . Die Lieferung der For-

^ fann bald erfolgen. Alle etwa eintretenden Zu-
und Abgänge sind nur noch unter Benutzung des
neuen Formulars  nachzuweisen.

Montabaur,  dm 25. Januar 1916.
Der Vorsitzende

der Emkommeusteuer -Veranlagungs -Kommission
des Unterwesterwaldkreises:

B ertuch.

Jer Schahgräöer.
Roman von Erich Ebenst ein. 22

M .Der Alte war wütend. Er rechnete und rechnete, aber es
^heb »inner dasselbe Resultat: der Reingewinn der Unter-

tehmer wurde angegriffen zu Gunsten ihrer Arbeiter Was
Npohl Hans da;» sagen würde? J 4 ^ as

sPnen Hut, stülpte ihn ans und ging hinaus in
,4 g l™‘ •®0 l̂t °"fz "s"chm. Aber Hans
-rnntP &nb2n*Mißmutig ging er zurück in die Billa und
4 imet «ne? ftedfte  l " immer mit dem Jungen
E öährend der̂ SUfi-ns^ ? 1DDf)[ warum er mitten
■A Q,2“ ^ 'tszeitdavongeramit war . Indessen auch
' «l k̂ d° - § >e sei a „f den Friedhof oeganaen

liefe ® „8b!9“ 8 “"‘ <<!aur ,fJ‘

J »>°b Pmir »° « mehr. Die

Ilnft menen und -m. ? '" ! ble  S Qtob  Paar warb der Mit-
* ^ ,s waren ihre äiver^Nerdd -n»^ . ^ ihm den Erben schenkte.

jEu. 252b25̂ ^ “̂ bnbb^ “*

I|j)i05  tun Tollem ® er l Qfte r 6e ?i9 ‘ ^rl “’ er  hätte doch auch
seiner Frau in der Scklosittn'? »^ üeß jedesmal am Sterbe-

lütt, ll.ib bSi sräb w iS . ,, m u< R- .
BI .mieliMi .iii5 181,™ !* “' *“" ' ' ftnllb  drnm in toi.

2 ° »" denn bie

3b® “ G. dmi'en eine
m ?r,f 86ie ® “» b. °b, - i„  Sohn

Mt bekam, blieb er l l ! , QIf er etlIe»ernetnenbe Aut-
»flkOen. wandte sjm d " Augenblick ivie unschlllssia
ss . . »b- sege., LeNiguMw "" ' »»d ,chlei.de, ie mi, Se?
es

n^u matm it!e sonberbare Ruhe in ihm heute, etwas wie
verhaltene Wut oder stumme Besorgnis, er wußte selber nicht
^ ibs war. Jedenfalls hatte er keine Lust, sich nmtlerseelenal-
lein in das große leere Hans zu setzen.

Während er ging, mußte er fortwährend an die länoft-
ben^Mb,,d>§ ^ ? denken Sie hätte wirklich nicht so früh ster-
ben sollen. Jetzt, wo er die schone Villa hatte, hätte auch eine
richtige Hausfrau hmeingehört. Aber die selige Therese hatte
eben ine gewußt, was ihm gerade lieb und 'erwünscht mar

so zerfahren. Keine Gemüt-
sî !. ".'.,E,», ^ "" '/uleben . Die weinerliche, verschüchterte Bar-
bara und der verschlossene, nnznfriedene Hans. Rein — so
dnrfle es nicht weitergehen. Hans sollte heiraten, damit Leben

s Hans kam und en, richtiges Daheim daraus wurde.
Und wenn er sich noch iveiter sträubte dagegen - meiner
Treu, so suche ich mir selber noch ein Weib, dachte der Alte
L^Hud setzte m Gedanken sogleich stolz hinzu: „Heute
konnte rch es schon ivagen, an vornehmen Türen anzi,klopfen."

Ohne daß er es merkte, war er von der Straße nach links
Ri^ Än .^ "'^ ^ "bdeli Weg zum Friedhof eingeschlagen.

Eingang kam ihm Barbara entgegeri.
Erstaunt blreb sie stehe», als sie ihn erkannte

fv? ? Du rvillst auch einmal zu ihr?"fragte sie
unwillkürlich. Er machte ein ärgerliches Gesicht ^ S

„Hast Du vielleicht was dageoen?"
„Gottbewahre! Nur —"

f,», 6Ut! Glaubst wohl, Du müßtest allein daß
Sterbetag rst? Uebrigeni geht es gar nienmnd was

an, ob rch, sage nur lieber, wo Hans sich herumtreibt?"
Die arme Barbara knickte bei seinen schroffen Worte,r'förm-

bch zusammen. Sie hatte ihn ja doch nicht beleidigen ivvllen
es m  Gegenteil rührend, daß er .,ebe ei .e.7oielen

Geschäften noch an den Sterbetag seiner Frau dachte
„Hans?" sagte sie jetzt ein wenig verlegen. „Ich iveiß nickit

-er ,st gleich nach Tisch for,gegangen. Ich glaube er - " sie
verstminnte erschrocken. Das hätte ihn am Ende wieder belei-

Jakob Panr erinnerte sich aber in, selben Moment daß er
?,« e»men  Streit mn Hans gehabt hatte und daß Hans

letzte Worte warm : „Wenn Du mir überall die Hände bin¬

dest und mich vor dm Arbeitern anschreist ivie einen dnmmeä
ftin soll !«""" "Klange auch nicht, daß mir die Arbeit hier lieb

. H"? wußte er auch ans einmal, ivarnin deren Snbi,
mrgends zu finden war. Ans Trotz blieb er den Werkstätten

„Wohin ist er gegangen? " fragte der Alte mnvirsch.
»vlch glaube, er wollte eine Tour auf den Karlbochstein

machen, da morgen ja doch Sonntag ist." ^ EYvatzlem
nreb'I " "r nach Hans , ich brauche Dich nichtcvl: <i°, Jakob Panr grob und wandte ihr den Rücken

"E ärgerte ihn. Sie war immer auf des Jnngen Seite
Müllen, das Ivnßte er nur zu gut. Sie waren alleäeaen ibn

aber er würde es ihne,/auch keinen Moment oeraeffen
Und wenn er Hans ,etzt da hätte —er preßte die Lippen m»
sammeir und war bleich vor Zorn r.,ppen zip.

So betrat er den Friedhof.
Einsam und still lag er da im Schein der Abendsonne die

Hr- schmge., Strahlen über Kreuze und Den kmäler wm-f' daß
^ ( Schatten sich über die Gräber breiteten. ' Der

® “ tag auf einer Anhöhe, vv» der aus Man fast ganz
Winkel überblicken kannte.Hier und da stand eine niedere Cv-
presse, von deren dimklen, Gründer schon herbitlich aelbe Ruim
seltla», tot abstach. Die Astern begannenz» blühen

seiner Frau Ein hohes, prnnk-
rbenEmat~~ v " Izu pompös für bie mibeden-

darunter— erhob sich zu Hn„ple„ desselben Tbe-
ree Panr - geb. Pott" stand in goldenen Letter,, eiiigegra-
bei, da,ans, nichts iveiter. Ob sie heute auch aeae» mich iväre
wen» sie noch lebte? dachte der Altei.nd blickte gleichgültig ans
d.> nk"'0der.  Darm wandte er sich ab >„ ,d schritt gegen
me efeiminsponnene Mauerzu , wo die Grüfte des Herzogs
lagen. Bor einer derselben blieb er stehen. v J

«Hür ruht in Gott meine unvergeßliche Gnttii,
j nS  rx -n ^ " rgarete Herzog,geh . 'JJIaifraiu»
n§ et still und ein weicher Schimnler überflog sein hartes Ge-

am ? nIn „^°L riĉ 5ln:  Die braune, schlicht« Flechlenkröne
Ä n"weinen ,sonnigen Blick darunter aus den tief,

vla,,e>i Augen.Um den Mund e, „stilles, gütiges Lächeln.



Nr . W . M. 1300/12 . 15. K . R . A. § 4.

Belanitmochlmg,
betreffend

auf die von ihm bezeichneten Personen zu übertragen.
Durch eine beim Königlich Preußischen Kriegsnii«

Wirkung der Bc >chlagnahi „ e. xjum ^ bildete Bewertungsstelle für Webstoffe wird zun.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor- grundsätzlich eine gütliche Einigung über den Uebernah

bme von Veränderungen an den von ihr berührten mit Eiaentümer der beschlagnahmten ßv
avce yui uic wiuuu «, vuD grunoiagucy erne guriluie iLiliigunii uutl "ru -ronah

nähme von Veränderungen an den von ihr berührten Ipj ^ g mit dem Eigentümer der beschlagnahmten G^
Gegenständen verboten ist und rechtsgeschüftlicheVerfüg - stände angestrebt werden . Soweit eine gütliche Eins'

1 ungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Ver- „ icht zustande kommt , erfolgt die Preisfestsetzung 'DCtvCTTvTlv uityeu uuet |ic uuyny |mu. «w «- i maji ûixanoe iumuu , irijuiyt u»
4.i .. ii44 ,,Jfüflungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der ^ Reichs-Schiedsgericht gemäß 88«e ch aanabme und Beltandseryeouug Zwangsvollstreckung oder Arrestoollziehungerfolgen. machung über die Sicherstellung vot

WMHIiHyHHVH . » . . _ Unzulässig ist auch eder Wech el lM Gewahr am der . .

2 und 3 der Beko

von»elieidmus- «ad Auskiiltungs
Me» für Heer,Marine«nd Feldpost.

Vom 1. Februar 1916.

Unzulässig ist auch jeder Wechsel im 'Gewahrsam der
>beschlagnahmten Gegenstände.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen ' zulässig , die mit ausdrücklicher Zustimmung

von Kriegsbedarf.
8 9.

Meldepflichtige Gegenstände.
rversugungen zuiu >,ig, me um uusuiuimu )« 0 u|uiiimui. Mi Meldepflichtig sind die am Stichtage vorhanden
des Äebstoffmeldeamts der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Gesamtvorräte der beschlagnahmten Gegenstände , sic
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, ^ größer sind als die im 8 6 angegebenen Mindestvorij11 orfnWrt OTitrfi Sftprmtferritnnpn an I ßnnpntitmf'rÄ—• u " - - - IJtonxgliaj ipimpiim « ! Jiueyamiuin -cnuMi»» whuh u »». großer pno llis Utk UU8 ii Uiigegror.lu.e Mindestoopj

^ xf!1 , . . _ mit dem Verl . Hedemannstr . 11, erfolgen. Auch Veräußerungen an Werden die Mindestvorräte eines Eigentümers lii
Nachstehende Bekanntmachung wrrd hlerdurch mit dem I be§  H ^ res , der Marine oder der Feldpost dürfen I träqlicf» überschritten , so sind die Gesamtvorräte utt,

Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht daß Zu - ^ mit  Zustimmung des Webstoffmeldeamts erfolgen . züalich auf den vorgeschriebenen Meldekarten anzu
/l J . 1̂ , • « Qit - 1 DE» «yccl -v» , Uct J ^iunut uuvi . v * v̂ lv** I HuQtlCn HÜCtlUjriWvlI « | U | UIU Ulv vyt | uuuuuuuit UOB

Bemerken zur allgemeinen Kenntnrs gebracht daß Zu - Zustimmung des Webstoffmeldeamts erfolgen . züglich auf den vorgeschriebenen Meldekarten anzumch
| 5. I All. vU  Stellen des § . m8, . d-r Mart « ° d«Hnahme -Anordnungen gemäß der Bekanntmachung über

die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915
(RGBl . S . 357) in Verbindung mit den Erweiterungs¬
bekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (RGBl . S . 645)
und vom 25 . November 1915 (RGBl . S . 778) *). und
Zuwiderhandlungen gegen die Meldepflicht oder Pflicht
zur Lagerbuchführung gemäß der Bekanntmachung über
Vorratserhebungen vom 2 . Februar 1915 (RGBl . S . 54)
in Verbindung mit den Erweiterungsbekanntmachungen
vom 3. September 1915 (RGBl . S . 549) und vom
21. Oktober 1915 (RGBl . S . 684)**) bestraft werden.

Ausnahmen von ver Beschlagnahme.

Alle von Stellen des Heeres , der Marine odertz _
Feldpost bereits früher oder in Zukunft zurückgewich
Gegenstände sind nach erfolgter endgültiger Zurückweis,

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekanntmachung : unverzüglich unter Angabe der Gründe der Zurückwe^
1 Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche von dem anzumelden , der die Gegenstände zurückerhalten• « " V - iltEL J a 1 - Alle Kuaänae m  den beschlagnahmten Laaerbestär

Gegenstände.
2. Alle Gegenstände , welche sich atu 1. .

im Eigentum von staatlichen oder kommunalen Be¬
hörden und Anstalten sowie von Vereinigungen für
Liebesgabenbeschaffung , soweit letztere ihre Vorräte
unentgeltlich dem Heere oder der Marine zuführen,

Alle Zugänge zu den beschlagnahmten Lagerbestäis
Februar 1916 > sind ebenfalls meldepflichtig.

8 10.
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen

1.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am |
1. Februar 1916 in Kraft.

Häusern befinden.
Dagegen ist der Erwerb beschlagnahmter  Eigentum oder Gewahrsam an meldepflichtigen Ge-
dagegen rp v ^ ^ x ' ^bruar 1916 >ständen (§ 9) haben , oder ber denen bezw . für dieGegenstände uuuj «wu j.. yvu . Mu. . «»v . . ,-----— ™ .. ._

auch seite 'ns der Vorgenannten unzulässig , solche un er Zollaiffstcht befmden.J ' . . . „ . . . .. <xl ginrrätp 8,e sich am Stimtaae
8 2.

einer SÄ - des Heeres , der Mmnne oder der « fiXTÄÄT M meldm iBo » der Beka« ntmach« » g betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden die nachstehend

aufgeführten Gegenstände betroffen , gleichviel, aus welchen
Rohstoffen die ' dazu verwandten Webwaren hergestellt
sind, ohne Rücksicht auf Farbe und Herstellungsart

1. Uniformröcke (Waffenröcke,Attilas , Ulankas,Koller
usw .),Litewken , Feldblusen . Mäntel,Hosen,
Reithosen , Feldmützen (keine Extramützen ),
Halsbinden (mit Ausnahme von reinseidenen ),
Stofs - Fausthandschuhe,  soweit sie für Mann¬
schaften des Heeres , der Marine und der Feldpost in
Betracht kommen können,

einer Stelle des Heeres , der Marine oder der Feldpo,l , ^ Umer ' alsHich von demjenigen zsi melden,' Ü t'
bis Zum 1. Februar 1916 emschlleßllch abgeschlojsn I ^ diesem Tage in Gewahrsam hat (Lagerhalter usw, u
worden smd,̂ vorausgesetztz daß auch alle auf Alle die , welche meldepflichtige Gegenstände in i

St iQtfi wahrsam haben , ohne Eigentümer zu sein, brauchen
Februar 1916 abgeschloffen| ^ ^ ihnen verwahrten Mengen sowre dre ElgeM

Lieferungen bezüglichen Zwischen- und Unterverträge
bereits 'bis zum 1
worden sind. . r o , = r m I anmaeben aber nicht die übrigen Spalten der

Dagegen fallen n r cht unter diese Ausnahme Gegen- ' 9
stände , über welche Verträge mit Eisenbahn - und j kart^ auszufullen.
anderen Zivilbehörden , ausländischen Militärbehörden,anderen zi- ilbehörden- ns>Snd„chenMM-rt-ehSr°en. | » •<flantinen, SBraattmn enjaufem ([elbft mit mdttn > “ 9' W m.(bacn  1pwnger zu mauen . , , r ■»©

Neben demjenigen , der die Ware m Gewahr,amf
ist auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie er

Kantmen , Prlvalrranlenyau,ein gewp mit muuut - ° rn meldenS&Ä SSÄtSS 1 d ?— /
Betracht kommen können, I bestehen . ^ I Lagerhaller Vder Spediteur zur Verfügung eines
Kriegsgefangenen -Anzüge,  schwarz oder an - 4 , Männerhemden und Männerunterhosen , welche nach ^ hat
nähernd schwarz, gelb gepaspelt , dem 8 . Dezember 1915 aus dem Reichsausland * §11.

(nicht Zollausland oder besetzten Gebieten) eingeführt ' -
worden sind oder noch werden.

5. Gegenstände , für die bis zun^ 8 . Dezember 1915

3. Drillichjacken , Drillichröcke , Drillichhosen,
4. Männerhemden (jedoch keine Oberhemden und

Nachthemden ) und Männerunterhosen  mit Aus¬
nahme aller aus gebleichten Leinen - und gebleichten
Baumwollstoffen oder Seide hergestellten Hemden
und Unterhosen.

Männerhemden und Unterhosen aus Wirk - und
Strickstoffen sind durch die Bekanntmachung Nr . W. M.
1000/11 . 15 . K . R . A. beschlagnahmt.

5. Helmbezüge (auch für Tschakos, Pelzmützen , Tschap
. kas usw .), Tornister , Militär - Rucksäcke , Brot¬

beutel . Zeltzubehörbeutel,
Packtaschen , Schanzzeug - und Draht-

scheren - Futterale,  ganz oder teilweise aus Web¬
stoffen gefertigt,

Feldflaschenüberzüge aller Art,
6. Munitio ns - und Wassertrages äcke , Reiter¬

futtersäcke , Tränkeimer , Protzschlitzsäcke,
Zeltsäcke,

7. Zeltbahnen , Zelte aller Art,  soweit sie für
militärische Zwecke geeignet sind,

Juhrp arkpläne aus Segeltuch (Hanf oder
Baumwolle ) in folgenden Abmessungen:

211 :226 , 224 :231 , 231 : 284/240 :400, 248 : 282,
270 :360 , 300 :500 , 310 :311 , 400 : 500 cm,

8. Sandsäcke. 8 2. .
Beschlagnahme.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
werden , ohne Rücksicht auf Qualität,  beschlagnahmt.

Soweit ihre Anfertigung nach den bestehenden Bestim¬
mungen zulässig ist , verfallen die in der Herstellung be¬
findlichen oder künftig herzustellenden Gegenstände gleich¬
falls der Beschlagnahme , sobald ihre Herstellung beendet
ist und die Mindestmengen überschritten sind.

Stichtag unv Meldefrist.
Maßgebend für die Meldepflicht ist bei der erstenM« 8

Gegenstände , für die bis zum 8 Dezember 1»1E . " inn ’ be§ 1. Februar 1916 (Stichtag ) tatsät v
eine Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers erteütl ^ ^ E Bestand , bei den Zusatzmeldungen die ii>
worden ist. „ _ a -m t»« mm 1. iedes folaenden Monats (erstmalig bis-86. Zeit bis zum 1. jedes folgenden Monats (erstmalig bM

1. April 1916) zum Bestand hinzugetretenen Mengen.
Die erste Meldung ist bis zum 15. Februar 1918, ^Freigabe für ven Kleinverkauf.

Die Vorräte einer  Person find bis zur Höhe derIZusatzmeldungen sind bis zum 8. jedes folgenden uw
folgenden Mindestmengen für den Kleinverkaufs (erstmalig bi^ zum 8 . ApriN916 ) ân ^ Ŵebstoffmel^

' Ifreigegeben:

(einschließlich

Drillichjacken,

a) ohne Rücksicht auf die -Qualität
je 60 Waffenröcke, Litewken, Feld¬

blusen , Mäntel,
je 20 Attilas , Ulankas , Koller usw.
20 Reithosen,
100 lange Hosen

Stiefelhosen ),
je 20 Feldmützen,

Drillichröcke,
40 Drillichhosen,
50 Halsbinden,
je 10 Tornister , Zeltzubehörbeutel,

Munitionstragesäcke , Waffertra-
gesäcke, Schanzzeug - oder Draht¬
scherenfutterale,Feldflaschenüber¬
züge,

30 Militärrucksäcke,
je 50 Helmbezüge , Brotbeutel , Zelt¬

bahnen , Reiterfuttersäcke , Tränk¬
eimer , Packtaschen,

500 Sandsäcke,
b) von jeder Qualität

je 100 Männerhemden oder Män¬
nerunterhosen.

Die Ver¬
schieden¬
heit der^
Größ^

und Farbe
bleibt
außer

Betracht.

der Kriegs - Rohstoff - Abteilung des Königlich Preu«
Kriegsministeriums einzusenden.

8 12. | t)l
Meldekarte » . sä

Die Meldungen dürfen nur auf den amtlichen A u
karten für Bekl'eidungs - und Ausrüstungsstücke ers! vi
werden . Diese Meldekarten sind durch Postkartei H

iWebstoffmeldeamt anzufordern . /
Die Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift, ga. er

Adresse und Firmenstempel zu versehen . di
Sämtliche in den Meldekarten  geste w

Fragen sind genau zu beantworten.  Alle M K
die ein Warenposten etwa hat . sind genauestens ? tf
schreiben. Ungenaue oder unvollständige Angaben,? «j
besondere über Menge , Größe oder Maße , Gewî M>
würden erhebliche Verzögerungen bei der Abnahm W
auch sonstige Nachteile bzw. Strafverfolgung für den » 1e
tümer der Gegenstände nach sich ziehen. L

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf die f
karte nicht enthalten , auch dürfen bei Einsendung der » u
kurten sonstige schriftliche Erklärungen , außer den vr

Stellungen über die Meldekarten , nicht beigefügt «
> Auf einer  Meldekarte darf immer nur eint
pflichtiger Warenposten gemeldet werden.

Die 'Meldekarten sind fortlaufend nummeriert uiü be
und die Mindestmengen überschritten sind. Die unter a) und b) aufgeführten Mengen sind nur nungsgemäß frankiert an das Webstoffmeldeamt der
Beschlagnahmt sind ferner die von der Bekanntmachung . freiaeaeben . wenn Rohstoff - Abteilung des Königlich Preußischen K^i'li^ enen (Äeaenslänbe (8 2 .̂ tdcIcöc  non einer Abnahme - 1 ^ itnmittpTlirtr an ben lmtnif +prnim § . $HßrItn SW 48. 95ctIänoctteöcbciricinJt| jbetroffenen Gegenstände (§ 2), welche von einer Abnahme

stelle des Heeres , der Marine oder der Feldpost endgültig
zurückgewiesen sind oder künftig endgültig zurückgewiesen
werden . Sie dürfen auch nicht anderen Stellen des Heeres,
der Marine oder der Feldpost geliefert werden.

1
frergeqeven, wenn , arvypvss- '-umemuiy Vt >u
die freiaeqebenen Vorräte unmittelbar an den Ver- Ministeriums , Berlin 81V 48, Verlängerte Hedemanns ^
braucher veräußert werden , . einzusenden. Die Vordrucke für dre Aufstellungen u ^OluUCIJct ücluupctl UlCtUcU, cuigujtuuv » . . . . t »»r

2. der Verkaufspreis den zuletzt vor dem Jnkraft - Meldekarten sind ordnungsgemäß ausgesullt drefeî
treten dieser Bekanntmachung erzielten Preis nicht zufügen . ■
üb ersteigt I rru > uie süu».ut».|ciic un gu. »,,..|v. .v»..8 - - -•«

- «v « u n m nrx. u l Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhält oder karten benutzten Briefumschläge ist ein Vermerk zuj
W -« Preise als bisher sich bezahlen »hat  M hUp  Meldekarten sii. Bekleidun «s . nnd AuSr«»°

/trnfpn nnrniirft finh bestraft : Enteignung der Ware zu gewärtigen . Wer also von >stucke . „ E '.

ngeu. , «
Auf die Vorderseite der zur Einsendung von »

höhere Strafen verwirkt sind, bestraft: , vLuretglturiej vr«. iuuw gu
1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände herauszu. dieser Freigabe für den Kleinverkauf kernen Gebrauch

geben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu Lberbrrngen 1 oder kann, hat seine sämtlichen Vorräte als

tüi

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschlagnahmt anzumelden,
beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder'
ein anderes Veräußemngs- oder Erwerbsgeschäft über rhn ab-

3. roer°der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu ver-
wahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach8 8 erlaffenen Ausführungsbestimmungen zuwider-
handelt.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser, _ rrjn : . in J« Sn. ?Kr4ft nrtnitt nhpr

machen will oder kann , hat seine sämtlichen Vorräte als
„ 13-

Muster . J id
Muster sind ohne weiteres nur bei Sandsäckel̂

Webstoffmeldeamt einzusenden . Diese Muster sM^

ch- un« beschlagnahmten » '«« « »« » .JlJrÄTÄÄÄ
Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände sino >u ^d Adresse des Absenders tragen . i Crf

§ 7.

Gefängnis vts zu b wionarm ooer mit ugeiuiiiuie uibä“ 7 S>~ J o- T- 10-10  fpttt
Mark bestraft, auch rönnen Vorräte, die verschwiegen find, rm Urteil machung muß brs zum 15. Februar 1916 erfolgt fem.
für dem Staate verfallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer!
vorsätzlich  die oorgeschnebenen Lagerbücher einzurichten oder zu F 8.
führenunterläßt. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser tl» t> HtberU »h» te» k<i ^. _ __ _ _

Uchüĝ oder unvollständigeS? gafienbm\ S eraknbnutt1Äfirafe °bis zu Das Webstoffmeldeamt ist ermächtigt, das Eigentum ! Jeder Meldepflichtige (8 10) hat
dreitciusend Mark̂ °/er/m ^Unvermö̂gensfall̂ mit Gefängnis ,bis ^zû ben  beschlagnahmten Gegenständen gemäß 8 1 der führen, aus dem jede Aenderung m den Borrcu^

^st-
isck

8 U ■ M
Lagerbuch und Ausknustserteilung«

WALL NL -TSSLNS äWSäÄWI  SSPSSS u9ÄI » ebatf |U « W « n i-m ^
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